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Widerrechtliche Nutzungen von Grünflächen im Bezirk Chorweiler 
TOP 7.1.1 in der Sitzung am 23.06.2016 - 1675/2016 

zu 1. Bezirksvertreterin Frau Heinrich berichtet zu Punkt 2, dass im Zaun extra ein Tor eingesetzt 
wurde um die städtische Fläche mit zu nutzen, die städtischen Gehölze gefällt wurden, private 
Pflanzen eingesetzt wurden, und dass die städtische Flächen privat genutzt werden. 

zu 2. Bezirksvertreter Herr Kleinjans findet die Beantwortung unter Punkt 1 sehr knapp, da ja die 
städtischen Flächen offensichtlich weiterhin privat genutzt werden. 

zu 3. Bezirksbürgermeister Herr Zöllner möchte wissen wie die unter Punkt 1 genannten Maßnah-
men genau aussehen. 

 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
zu 1. Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen hat keinen Einfluss auf die privaten Einfrie-

dungen der Grundstücke. Tore in Zaunanlagen können nicht reglementiert werden. Es ist ge-
plant im Herbst/Winter 2016/2017 in diesen Bereichen einen Pflegegang durchzuführen. In 
Rahmen dieser Arbeiten, sollen die privat eingebrachten Gehölze entnommen werden. 

zu 2. Die erneute Nutzung der Grünanlage bzw. der Rückschnitt ist dem Amt für Landschaftspflege 
und Grünflächen bekannt. Der Zeitpunkt der Rückschnitte kann von Seiten des Amtes für 
Landschaftspflege und Grünflächen nicht benannt werden, da das Amt nur zur Pflege und In-
standhaltung in der Grünanlage präsent ist. Die Eingriffe – in der Regel – Rückschnitte – wer-
den zudem außerhalb der Dienstzeiten (am Wochenende) durchgeführt, so dass niemand auf 
frischer Tat ertappt werden könnte. 

zu 3. Nach Bekanntwerden der widerrechtlichen Nutzungen städtischer Flächen in Bereichen am 
Escher- und Pescher See hat die Stadtverwaltung die Situation vor Ort aufgenommen, die 
Schäden festge-stellt und dokumentiert. Anschließend wurden die Verursacher konkret auf die 
rechtliche Situation hingewiesen und zur Wiederherstellung des Urzustandes verpflichtet. 
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